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Thüringer Gesetz über die Errichtung einer Beteiligtentransparenzdokumentation beim Landtag 
- Thüringer Beteiligtentransparenzdokumentationsgesetz - (ThürBeteildokG)

Vom 7. Februar 2019

Der Landtag hat das folgende Gesetz beschlossen:

§ 1
Einrichtung einer 

Beteiligtentransparenzdokumentation beim Landtag

(1) Beim Landtag wird eine öffentliche Liste der beim 
Landtag an Gesetzgebungsverfahren beteiligten natürli-
chen und juristischen Personen und von deren Organen 
und Vertretern eingerichtet (Beteiligtentransparenzdoku-
mentation). Die Beteiligtentransparenzdokumentation ist 
im Verantwortungsbereich des Landtagsvorstands (Land-
tagspräsident und Vizepräsidenten) angesiedelt. In die Be-
teiligtentransparenzdokumentation sind Informationen zur 
Identität dieser natürlichen und juristischen Personen so-
wie zur Art und Weise ihrer Beteiligung bezogen auf die 
einzelnen parlamentarischen Verfahren aufzunehmen und 
die schriftlichen Beiträge, insbesondere Stellungnahmen 
und Gutachten, eingeschlossen der Landtagsdrucksache,  
dem Gesetzentwurf beizufügen.

(2) Die Beteiligtentransparenzdokumentation ist öffentlich 
zugänglich auf den Internetseiten des Landtags einzu-
stellen und so auszugestalten, dass sie auch im Rahmen 
des Online-Diskussionsforums und der Parlamentsdoku-
mentation des Landtags möglichst benutzerfreundlich zu-
gänglich ist. Auf schriftliche Anfrage ist daran interessier-
ten Personen auch eine ausgedruckte aktuelle Fassung 
der Beteiligtentransparenzdokumentation zuzusenden. Die 
Beteiligtentransparenzdokumentation ist unverzüglich zu 
aktualisieren, sobald neue Informationen vorliegen. Bei 
der Führung der Dokumentation sind Vollständigkeit und 
Aktualität sicherzustellen.

§ 2
Dokumentation

Beteiligt sich eine natürliche oder juristische Person (Be-
teiligte) mit inhaltlichen Beiträgen, insbesondere Stellung-
nahmen, an einem bestimmten Gesetzgebungsverfahren, 
erfolgt die Dokumentation durch den Landtag in der Be-

teiligtentransparenzdokumentation von Amts wegen. Von 
Amts wegen einzutragen sind durch den Landtag auch die 
Beteiligten im Sinne der §§ 3 und 4, die an der Erarbeitung 
von parlamentarischen Vorhaben, insbesondere Gesetz-
entwürfen der Landesregierung, schriftlich mitwirken oder 
durch schriftliche Beiträge die Anregungen zu den jeweili-
gen Beiträgen gegeben haben.

§ 3
Defi nition und Pfl ichten der Dokumentationspfl ichtigen

(1) Dokumentationspfl ichtig im Sinne dieses Gesetzes 
sind Beteiligte nach § 2 Satz 1 einzustufen, die bezogen 
auf ein konkretes Vorhaben auf die Gesetzgebung, durch 
schriftliche Äußerungen, insbesondere Stellungnahmen, 
auf den Landtag oder die Landesregierung inhaltlich Ein-
fl uss nehmen oder durch schriftliche Beiträge Anregun-
gen gegeben haben.

(2) Mit Einbringung des Gesetzentwurfs in den Landtag 
müssen die Einreicher (einbringende Fraktionen oder Ab-
geordnete) den Dokumentationspfl ichten nachkommen. 
Näheres, insbesondere zur Einbringung, regelt die Ge-
schäftsordnung des Landtags.

(3) Die Dokumentationspfl ichtigen nach Absatz 1 haben 
die für die Beteiligtentransparenzdokumentation nach § 5 
Abs. 1 vorgesehenen Angaben vollständig, inhaltlich zutref-
fend und unverzüglich nach dem jeweiligen Beteiligungs-
beitrag an den Landtag zu übermitteln. Dies gilt auch für 
die Mitteilung von Veränderungen.

§ 4
Pfl ichten der Landesregierung

Die Landesregierung hat mit der Zuleitung eines Gesetz-
entwurfs an den Landtag auch die für die Beteiligtentrans-
parenzdokumentation vorgesehenen Daten gemäß § 5 
Abs. 1 zu den Interessenvertretern, die im Sinne des § 3 
Beteiligte und Dokumentationspfl ichtige sind und an dem 
für ein parlamentarisches Verfahren zugeleiteten Gesetz-
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entwurf mitgewirkt haben, an den Landtagsvorstand voll-
ständig und inhaltlich zutreffend zu übermitteln. Die Daten 
sind bezogen auf das jeweilige Gesetzgebungsverfahren, 
zu der die Mitwirkung erfolgte, vom Landtagsvorstand in 
die Beteiligtentransparenzdokumentation aufzunehmen.

§ 5
Inhalt und Ausgestaltung der Dokumentation

(1) In der Beteiligtentransparenzdokumentation sind fol-
gende Informationen zu vermerken:
1. die Namen der natürlichen und juristischen Personen 

unter Angabe ihrer Organisationsform,
2. die Geschäftsadresse juristischer Personen sowie die 

Geschäfts- oder Dienstadresse natürlicher Personen; 
Wohnadressen natürlicher Personen werden nur ver-
langt, wenn keine andere Adresse vorliegt, und wer-
den nicht veröffentlicht,

3. Schwerpunkt der inhaltlichen oder berufl ichen Tätigkeit 
der natürlichen oder juristischen Personen,

4. Zusammenfassung der wesentlichen Inhalte des Bei-
trags zum jeweiligen Gesetzgebungsverfahren,

5. für den Fall einer Eigeninitiative der natürlichen oder 
juristischen Person Angaben zu Anlass, Form und In-
halt der Eigeninitiative,

6. beteiligte Anwaltskanzleien haben ihren Auftraggeber 
zu benennen.

Mit Angabe der Informationen nach den Nummern 1 bis 6 
haben die Beteiligten zu erklären, ob sie ihre Zustimmung 
zur Veröffentlichung ihrer Beiträge im Rahmen des Gesetz-
gebungsverfahrens geben; auch bei Nichtveröffentlichung 
der Beiträge mangels Zustimmung werden die Informatio-
nen entsprechend den Nummern 1 bis 6 als verpfl ichten-
de Mindestinformationen veröffentlicht.

(2) Die Beteiligtentransparenzdokumentation ist benutzer-
freundlich und barrierefrei auszugestalten. Eine Verknüp-
fung mit der vorhandenen Parlamentsdokumentation und 
dem Online-Diskussionsforum ist herzustellen. Dabei sind 
die dafür geltenden Gestaltungsvorschriften, insbesonde-
re DIN-Normen, umzusetzen. Dazu erarbeitet der Land-

tagsvorstand ein Umsetzungskonzept, das den für Parla-
mentsrecht und für digitale Angelegenheiten zuständigen 
Fachausschüssen zur Kenntnis vorgelegt werden muss.

 § 6
Datenschutz

Die in diesem Gesetz betroffenen Daten dürfen nur für 
den mit diesem Gesetz verfolgten Zweck der Herstellung 
umfassender Transparenz des parlamentarischen Mei-
nungsbildungs- und Entscheidungsprozesses erhoben 
und verwendet werden. Innerhalb der ersten sechs Mo-
nate jeder Wahlperiode ist zu überprüfen, ob wegen Weg-
falls des Verfügungsgrundes Daten aus der Beteiligten-
transparenzdokumentation gelöscht werden müssen. Im 
Übrigen gelten die Datenschutzbestimmungen des Land-
tags und die Vorschriften des Thüringer Datenschutzge-
setzes entsprechend.

§ 7
Übergangsregelung und Evaluierung

(1) Die zum Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses Gesetzes 
in Beratung des Landtags befi ndlichen Gesetzgebungsver-
fahren sind nicht nach den Bestimmungen dieses Geset-
zes zu bearbeiten. Dieses Gesetz fi ndet auf alle ab dem 
1. März 2019 in den Landtag eingebrachten Gesetzent-
würfe Anwendung.

(2) Drei Jahre nach Inkrafttreten dieses Gesetzes fi ndet 
eine Evaluierung dieses Gesetzes statt. Dazu legt der 
Landtagsvorstand dem Plenum einen schriftlichen Be-
richt zu Fragen der praktischen Umsetzung des Gesetzes 
verbunden mit notwendigen Handlungs- und Änderungs-
empfehlungen vor. Über den Bericht fi ndet eine Ausspra-
che statt.

§ 8
Inkrafttreten

Dieses Gesetz tritt am 1. März 2019 in Kraft.

Erfurt, den 7. Februar 2019
Die Präsidentin des Landtags

Diezel
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Thüringer Gesetz zu dem Zweiundzwanzigsten Rundfunkänderungsstaatsvertrag
Vom 7. Februar 2019

Der Landtag hat das folgende Gesetz beschlossen:

§ 1

Dem am 26. Oktober 2018 in Hamburg vom Freistaat Thü-
ringen unterzeichneten Zweiundzwanzigsten Rundfunkän-
derungsstaatsvertrag zwischen dem Land Baden-Württem-
berg, dem Freistaat Bayern, dem Land Berlin, dem Land 
Brandenburg, der Freien Hansestadt Bremen, der Freien 
und Hansestadt Hamburg, dem Land Hessen, dem Land 
Mecklenburg-Vorpommern, dem Land Niedersachsen, dem 
Land Nordrhein-Westfalen, dem Land Rheinland-Pfalz, 
dem Saarland, dem Freistaat Sachsen, dem Land Sach-

sen-Anhalt, dem Land Schleswig-Holstein und dem Frei-
staat Thüringen wird zugestimmt. Der Staatsvertrag wird 
nachstehend veröffentlicht.

§ 2

(1) Dieses Gesetz tritt am Tage nach der Verkündung in 
Kraft.

(2) Der Tag, an dem der Staatsvertrag nach seinem Arti-
kel 2 Abs. 2 Satz 1 in Kraft tritt, wird von der Präsidentin 
des Landtags im Gesetz- und Verordnungsblatt für den 
Freistaat Thüringen bekannt gemacht.

Erfurt, den 7. Februar 2019
Die Präsidentin des Landtags

Diezel

Zweiundzwanzigster Staatsvertrag zur Änderung rundfunkrechtlicher Staatsverträge
(Zweiundzwanzigster Rundfunkänderungsstaatsvertrag)

Das Land Baden-Württemberg, 
der Freistaat Bayern,
das Land Berlin,
das Land Brandenburg,
die Freie Hansestadt Bremen,
die Freie und Hansestadt Hamburg,
das Land Hessen,
das Land Mecklenburg-Vorpommern,
das Land Niedersachsen,
das Land Nordrhein-Westfalen,
das Land Rheinland-Pfalz,
das Saarland,
der Freistaat Sachsen,
das Land Sachsen-Anhalt,
das Land Schleswig-Holstein und
der Freistaat Thüringen

schließen nachstehenden Staatsvertrag:

Artikel 1
Änderung des Rundfunkstaatsvertrags

Der Rundfunkstaatsvertrag vom 31. August 1991, zuletzt 
geändert durch den Einundzwanzigsten Rundfunkände-
rungsstaatsvertrag vom 5. bis 18. Dezember 2017, wird 
wie folgt geändert:

1. Das Inhaltsverzeichnis wird wie folgt geändert:

a) In der Angabe zu § 11 d wird das Wort "Telemedi-
en" durch das Wort "Telemedienangebote" ersetzt.

b) In der Angabe zu § 11 f werden die Wörter "sowie 
neue oder veränderte Telemedien" gestrichen.

c) Nach der Angabe zu § 64 wird folgende Angabe an-
gefügt:

"§ 65 Übergangsbestimmung für Telemedienkon-
zepte"

2. § 2 Abs. 2 wird wie folgt geändert:

a) Nummer 19 wird wie folgt neu gefasst:

"19. unter öffentlich-rechtlichen Telemedienangebo-
ten zu verstehen: von den in der ARD zusam-
mengeschlossenen Landesrundfunkanstalten, 
dem ZDF und dem Deutschlandradio jeweils 
nach Maßgabe eines nach § 11 f Abs. 4 durch-
geführten Verfahrens angebotene Telemedien, 
die journalistisch-redaktionell veranlasst und 
journalistisch-redaktionell gestaltet sind, Bild, 
Ton, Bewegtbild, Text und internetspezifi sche 
Gestaltungsmittel enthalten können und diese 
miteinander verbinden."

b) Nummer 20 wird aufgehoben.

3. In § 11 a Abs. 1 Satz 1 wird das Wort "Telemedien" 
durch das Wort "Telemedienangebote" ersetzt.

4. § 11 d wird wie folgt neu gefasst:

"§ 11 d
Telemedienangebote

(1) Die in der ARD zusammengeschlossenen Landes-
rundfunkanstalten, das ZDF und das Deutschlandra-
dio bieten Telemedienangebote nach Maßgabe des 
§ 2 Abs. 2 Nr. 19 an.

(2) Der Auftrag nach Absatz 1 umfasst insbesondere
1. Sendungen ihrer Programme auf Abruf vor und 

nach deren Ausstrahlung sowie eigenständige au-
diovisuelle Inhalte,
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2. Sendungen ihrer Programme auf Abruf von euro-
päischen Werken angekaufter Spielfi lme und ange-
kaufter Folgen von Fernsehserien, die keine Auf-
tragsproduktionen sind, bis zu dreißig Tage nach 
deren Ausstrahlung, wobei die Abrufmöglichkeit 
grundsätzlich auf Deutschland zu beschränken ist,

3. Sendungen ihrer Programme auf Abruf von Groß-
ereignissen gemäß § 4 Abs. 2 sowie von Spielen 
der 1. und 2. Fußball-Bundesliga bis zu sieben 
Tage danach,

4. zeit- und kulturgeschichtliche Archive mit informie-
renden, bildenden und kulturellen Telemedien.

Im Übrigen bleiben Angebote nach Maßgabe der 
§§ 16 a bis 16 e unberührt.

(3) Durch die zeitgemäße Gestaltung der Telemedien-
angebote soll allen Bevölkerungsgruppen die Teilha-
be an der Informationsgesellschaft ermöglicht, Orien-
tierungshilfe geboten, Möglichkeiten der interaktiven 
Kommunikation angeboten sowie die technische und in-
haltliche Medienkompetenz aller Generationen und von 
Minderheiten gefördert werden. Diese Gestaltung der 
Telemedienangebote soll die Belange von Menschen 
mit Behinderungen besonders berücksichtigen, insbe-
sondere in Form von Audiodeskription, Bereitstellung 
von Manuskripten oder Telemedien in leichter Sprache.

(4) Die in der ARD zusammengeschlossenen Landes-
rundfunkanstalten, das ZDF und das Deutschlandra-
dio bieten ihre Angebote in möglichst barrierefrei zu-
gänglichen elektronischen Portalen an und fassen ihre 
Programme unter elektronischen Programmführern 
zusammen. Soweit dies zur Erreichung der Zielgrup-
pe aus journalistisch-redaktionellen Gründen geboten 
ist, können sie Telemedien auch außerhalb des dafür 
jeweils eingerichteten eigenen Portals anbieten. Die in 
der ARD zusammengeschlossenen Landesrundfunk-
anstalten, das ZDF und das Deutschlandradio sollen 
ihre Telemedien, die aus journalistisch-redaktionellen 
Gründen dafür geeignet sind, miteinander vernetzen, 
insbesondere durch Verlinkung. Sie sollen auch auf In-
halte verlinken, die Einrichtungen der Wissenschaft und 
Kultur anbieten und die aus journalistisch-redaktionel-
len Gründen für die Telemedienangebote geeignet sind.

(5) Nicht zulässig sind in Telemedienangeboten:
1. Werbung und Sponsoring,
2. das Angebot auf Abruf von angekauften Spielfi l-

men und angekauften Folgen von Fernsehserien, 
die keine Auftragsproduktionen sind mit Ausnah-
me der in Absatz 2 Satz 1 Nr. 2 genannten euro-
päischen Werke,

3. eine fl ächendeckende lokale Berichterstattung,
4. die in der Anlage zu diesem Staatsvertrag aufge-

führten Angebotsformen.

(6) Werden Telemedien von den in der ARD zusam-
mengeschlossenen Landesrundfunkanstalten, dem 
ZDF oder dem Deutschlandradio außerhalb des von 
ihnen jeweils eingerichteten eigenen Portals verbrei-
tet, sollen sie für die Einhaltung des Absatzes 5 Nr. 1 
Sorge tragen. Durch die Nutzung dieses Verbreitungs-

wegs dürfen sie keine Einnahmen durch Werbung und 
Sponsoring erzielen.

(7) Die Telemedienangebote dürfen nicht presseähn-
lich sein. Sie sind im Schwerpunkt mittels Bewegt-
bild oder Ton zu gestalten, wobei Text nicht im Vorder-
grund stehen darf. Angebotsübersichten, Schlagzeilen, 
Sendungstranskripte, Informationen über die jeweilige 
Rundfunkanstalt und Maßnahmen zum Zweck der Bar-
rierefreiheit bleiben unberührt. Unberührt bleiben fer-
ner Telemedien, die der Aufbereitung von Inhalten aus 
einer konkreten Sendung einschließlich Hintergrundin-
formationen dienen, soweit auf für die jeweilige Sen-
dung genutzte Materialien und Quellen zurückgegrif-
fen wird und diese Angebote thematisch und inhaltlich 
die Sendung unterstützen, begleiten und aktualisieren, 
wobei der zeitliche und inhaltliche Bezug zu einer be-
stimmten Sendung im jeweiligen Telemedienangebot 
ausgewiesen werden muss. Auch bei Telemedien nach 
Satz 4 soll nach Möglichkeit eine Einbindung von Be-
wegtbild oder Ton erfolgen. Zur Anwendung der Sätze 
1 bis 5 soll von den öffentlich-rechtlichen Rundfunk-
anstalten und den Spitzenverbänden der Presse eine 
Schlichtungsstelle eingerichtet werden."

5. § 11 e wird wie folgt geändert:

a) Absatz 1 wird wie folgt geändert:

aa) Satz 1 wird wie folgt neu gefasst:

"Die in der ARD zusammengeschlossenen 
Landesrundfunkanstalten, das ZDF und das 
Deutschlandradio erlassen jeweils Satzungen 
oder Richtlinien zur näheren Durchführung ih-
res jeweiligen Auftrags sowie für das Verfahren 
zur Erstellung von Konzepten für Telemedien-
angebote und das Verfahren für neue Teleme-
dienangebote oder wesentliche Änderungen."

bb) Satz 3 wird wie folgt neu gefasst:

"Die Satzungen oder Richtlinien sind im Inter-
netauftritt der in der ARD zusammengeschlos-
senen Landesrundfunkanstalten, des ZDF oder 
des Deutschlandradio zu veröffentlichen."

b) In Absatz 2 wird die Angabe ", erstmals am 1. Ok-
tober 2004," gestrichen.

c) In Absatz 3 wird folgender neuer Satz 2 angefügt:

"Dabei ist auch darzustellen, in welcher Weise der 
Protokollerklärung aller Länder zu § 11 d Abs. 2 
Rechnung getragen wird."

6. § 11 f wird wie folgt geändert:

a) In der Überschrift werden die Wörter "sowie neue 
oder veränderte Telemedien" gestrichen.

b) Absatz 1 wird wie folgt neu gefasst:
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"(1) Die in der ARD zusammengeschlossenen Lan-
desrundfunkanstalten, das ZDF und das Deutsch-
landradio konkretisieren die inhaltliche Ausrichtung 
ihrer geplanten Telemedienangebote nach § 11 d 
jeweils in Telemedienkonzepten, die Zielgruppe, 
Inhalt, Ausrichtung, Verweildauer, die Verwen-
dung internetspezifi scher Gestaltungsmittel sowie 
die Maßnahmen zur Einhaltung des § 11 d Abs. 7 
Satz 1 näher beschreiben. Es sind angebotsabhän-
gige differenzierte Befristungen für die Verweildau-
ern vorzunehmen mit Ausnahme der Archive nach 
§ 11 d Abs. 2 Satz 1 Nr. 4, die unbefristet zulässig 
sind. Sollen Telemedien auch außerhalb des ein-
gerichteten eigenen Portals angeboten werden, 
ist dies zu begründen. Die insoweit vorgesehenen 
Maßnahmen zur Berücksichtigung des Jugendme-
dienschutzes, des Datenschutzes sowie des § 11 d 
Abs. 6 Satz 1 sind zu beschreiben."

c) In Absatz 2 wird das Wort "Telemedien" durch das 
Wort "Telemedienangebote" ersetzt.

d) Die Absätze 3 und 4 werden wie folgt neu gefasst:

"(3) Die in der ARD zusammengeschlossenen Lan-
desrundfunkanstalten, das ZDF und das Deutsch-
landradio legen in den Satzungen oder Richtlinien 
übereinstimmende Kriterien fest, in welchen Fällen 
ein neues oder die wesentliche Änderung eines Te-
lemedienangebots vorliegt, das nach dem nachste-
henden Verfahren der Absätze 4 bis 7 zu prüfen ist. 
Eine wesentliche Änderung liegt insbesondere vor, 
wenn die inhaltliche Gesamtausrichtung des Tele-
medienangebots oder die angestrebte Zielgruppe 
verändert wird. Das Verfahren der Absätze 4 bis 7 
bezieht sich bei wesentlichen Änderungen allein auf 
die Abweichungen von den bisher veröffentlichten 
Telemedienkonzepten.

(4) Ist ein neues Telemedienangebot nach Absatz 1 
oder die wesentliche Änderung eines bestehenden 
Telemedienangebots nach Absatz 3 geplant, hat 
die Rundfunkanstalt gegenüber ihrem zuständigen 
Gremium darzulegen, dass das geplante, neue Te-
lemedienangebot oder die wesentliche Änderung 
vom Auftrag umfasst ist. Es sind Aussagen darü-
ber zu treffen,
1. inwieweit das neue Telemedienangebot oder die 

wesentliche Änderung den demokratischen, so-
zialen und kulturellen Bedürfnissen der Gesell-
schaft entspricht,

2. in welchem Umfang durch das neue Teleme-
dienangebot oder die wesentliche Änderung in 
qualitativer Hinsicht zum publizistischen Wett-
bewerb beigetragen wird und

3. welcher fi nanzielle Aufwand für das neue Te-
lemedienangebot oder die wesentliche Ände-
rung erforderlich ist.

Dabei sind Quantität und Qualität der vorhandenen 
frei zugänglichen Telemedienangebote, die Auswir-
kungen auf alle relevanten Märkte des geplanten, 
neuen Telemedienangebots oder der wesentlichen 
Änderung sowie jeweils deren meinungsbilden-

de Funktion angesichts bereits vorhandener ver-
gleichbarer frei zugänglicher Telemedienangebo-
te, auch des öffentlich-rechtlichen Rundfunks, zu 
berücksichtigen."

e) Absatz 5 wird wie folgt geändert:

aa) In Satz 1 werden die Wörter "oder veränderten 
Angebots" durch die Wörter "Telemedienange-
bots oder einer wesentlichen Änderung" ersetzt.

bb) In Satz 4 werden die Wörter "marktlichen Aus-
wirkungen" durch die Wörter "Auswirkungen auf 
alle relevanten Märkte" ersetzt.

f) Absatz 6 wird wie folgt geändert:

aa) In Satz 1 werden die Wörter "oder veränderten 
Angebots" durch die Wörter "Telemedienange-
bots oder einer wesentlichen Änderung" ersetzt.

bb) In Satz 3 werden die Wörter "oder veränderte 
Angebot" durch die Wörter "Telemedienange-
bot oder die wesentliche Änderung" ersetzt.

g) Absatz 7 wird wie folgt geändert:

aa) Satz 2 wird wie folgt neu gefasst:

"Nach Abschluss des Verfahrens nach den Ab-
sätzen 5 und 6 und nach Prüfung durch die für 
die Rechtsaufsicht zuständige Behörde ist die 
Beschreibung des neuen Telemedienangebots 
oder der wesentlichen Änderung im Internetauf-
tritt der in der ARD zusammengeschlossenen 
Landesrundfunkanstalten, des ZDF oder des 
Deutschlandradio zu veröffentlichen."

bb) Es wird folgender neuer Satz 3 angefügt:

"In den amtlichen Verkündungsblättern der be-
troffenen Länder ist zugleich auf die Veröffent-
lichung im Internetauftritt der jeweiligen Rund-
funkanstalt hinzuweisen."

7. Nach § 64 wird folgender § 65 angefügt:

"§ 65
Übergangsbestimmung für Telemedienkonzepte

Die zum 1. Mai 2019 nach § 11 f Abs. 7 veröffentlich-
ten Telemedienkonzepte bleiben unberührt."

8. Die Anlage (zu § 11 d Abs. 5 Satz 4 des Rundfunk-
staatsvertrags) wird wie folgt geändert:

a) In der Überschrift wird das Wort "Satz" durch das 
Wort "Nr." ersetzt.

b) In Nummer 1 wird das Wort "Anzeigenportale" durch 
das Wort "Anzeigenrubriken" ersetzt.
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c) In Nummer 3 wird das Wort "Preisvergleichspor-
tale" durch das Wort "Preisvergleichsrubriken" er-
setzt.

d) In Nummer 4 werden die Wörter "Bewertungspor-
tale für" durch die Wörter "Rubriken für die Bewer-
tung von" ersetzt.

e) Nummer 6 wird wie folgt neu gefasst:

"6. Ratgeberrubriken ohne Bezug zu Sendungen,".

f) Nummer 12 wird wie folgt neu gefasst:

"12. Verlinkungen ohne redaktionelle Prüfung und 
Verlinkungen, die unmittelbar zu Kaufaufforde-
rungen führen mit der Ausnahme von Verlin-
kungen auf eigene audiovisuelle Inhalte kom-
merzieller Tochtergesellschaften,".

g) Nummer 13 wird wie folgt neu gefasst:

"13. Musikdownload von kommerziellen Fremdpro-
duktionen; dies gilt nicht, soweit es sich um ein 
zeitlich befristetes aktionsbezogenes Angebot 
zum Download von Musiktiteln handelt,".

h) In Nummer 14 werden die Wörter "ohne Sendungs-
bezug" durch die Wörter "ohne Bezug zu einer Sen-
dung" ersetzt.

i) Nummer 15 wird wie folgt neu gefasst:

"15. Fotodownload ohne Bezug zu einer Sendung,".

j) In Nummer 16 wird das Wort "sendungsbezogene" 
durch die Wörter "auf eine Sendung bezogene" er-
setzt.

k) In Nummer 17 Satz 1 werden die Wörter "ohne 
Sendungsbezug" durch die Wörter "ohne Bezug 
zu Sendungen" ersetzt.

Artikel 2
Kündigung, Inkrafttreten, Neubekanntmachung

(1) Für die Kündigung des in Artikel 1 geänderten Staats-
vertrages sind die dort vorgesehenen Kündigungsvorschrif-
ten maßgebend.

(2) Dieser Staatsvertrag tritt zum 1. Mai 2019 in Kraft. 
Sind bis zum 30. April 2019 nicht alle Ratifi kationsurkun-
den bei der Staatskanzlei des Vorsitzenden der Minister-
präsidentenkonferenz hinterlegt, wird der Staatsvertrag 
gegenstandslos.

(3) Die Staatskanzlei des Vorsitzenden der Ministerpräsi-
dentenkonferenz teilt den Ländern die Hinterlegung der 
Ratifi kationsurkunden mit.

(4) Die Länder werden ermächtigt, den Wortlaut des Rund-
funkstaatsvertrags in der Fassung, die sich aus Artikel 1 
ergibt, mit neuem Datum bekannt zu machen.

Für das Land Baden-Württemberg:
Hamburg, den 26.10.2018
Winfried Kretschmann

Für den Freistaat Bayern:
München, den 18.10.2018
Markus Söder

Für das Land Berlin:
Hamburg, den 26.10.2018
Michael Müller

Für das Land Brandenburg:
Potsdam, den 26.10.2018
D. Woidke

Für die Freie Hansestadt Bremen:
Bremen, den 26.10.2018
C. Sieling

Für die Freie und Hansestadt Hamburg:
Hamburg, den 26.10.2018
Peter Tschentscher

Für das Land Hessen:
Wiesbaden, den 15.10.2018
Volker Bouffi er

Für das Land Mecklenburg-Vorpommern:
Hamburg, den 26.10.2018
Manuela Schwesig

Für das Land Niedersachsen:
Hamburg, den 26.10.2018
Stephan Weil

Für das Land Nordrhein-Westfalen:
Hamburg, den 26.10.2018
Armin Laschet

Für das Land Rheinland-Pfalz:
Hamburg, den 26.10.2018
Malu Dreyer

Für das Saarland:
Hamburg, den 26.10.2018
Tobias Hans

Für den Freistaat Sachsen:
Hamburg, den 26.10.2018
Michael Kretschmer

Für das Land Sachsen-Anhalt:
Hamburg, den 26.10.2018
Reiner Haseloff

Für das Land Schleswig-Holstein:
Hamburg, den 26.10.2018
Daniel Günther

Für den Freistaat Thüringen:
Hamburg, den 26.10.2018
Bodo Ramelow
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Protokollerklärung aller Länder zu § 11 d Abs. 2 des Rund-
funkstaatsvertrags

Im Anschluss an die Protokollerklärungen zu § 6 des 
Rundfunkstaatsvertrags im Rahmen des 12. Rundfun-
känderungsstaatsvertrags und zu § 11 e Abs. 3 des 
Rundfunkstaatsvertrags im Rahmen des 19. Rundfun-
känderungsstaatsvertrags betonen die Länder erneut die 
Notwendigkeit fairer Vertragsbedingungen zwischen ARD 
und ZDF einerseits und der Film- und Medienprodukti-
onswirtschaft andererseits. Die Film- und Medienproduk-
tionswirtschaft leistet einen bedeutenden Beitrag zur ho-

hen Qualität des öffentlich-rechtlichen Rundfunks. Vor dem 
Hintergrund der kontinuierlich wachsenden Bedeutung von 
Abrufangeboten im Internet ist es geboten, die derzeitigen 
Vertragsbedingungen in einer Weise anzupassen, die der 
Film- und Medienproduktionswirtschaft unter Berücksich-
tigung einer Rechteverteilung eine angemessene Finan-
zierung der Produktionen sichert, die sie für ARD und ZDF 
auch zur Nutzung im Internet liefert. ARD und ZDF werden 
daher gebeten, die Vertragsbedingungen insbesondere 
hinsichtlich der Telemedienangebote zu aktualisieren und, 
soweit dies mit den Grundsätzen der Wirtschaftlichkeit und 
Sparsamkeit vereinbar ist, zu verbessern.

Bekanntmachung des Wahltags für die Kommunalwahl 2019
Vom 25. Januar 2019

Aufgrund des § 8 Satz 2 in Verbindung mit § 27 Abs. 3 
und § 26 Abs. 2 Satz 1 des Thüringer Kommunalwahlge-
setzes vom 16. August 1993 (GVBI. S. 530), zuletzt ge-
ändert durch Artikel 5 des Gesetzes zur Anpassung des 
Allgemeinen Datenschutzrechts an die Verordnung (EU) 
2016/679 und zur Umsetzung der Richtlinie (EU) 2016/680 
(Thüringer Datenschutz-Anpassungs- und -Umsetzungs-
gesetz EU -ThürDSAnpUG-EU-) vom 6. Juni 2018 (GVBI. 
S. 229, 258), bestimmt die Landesregierung: 

Die Wahlen der Gemeinderatsmitglieder, der Kreistagsmit-
glieder, der Ortschafts- und der Ortsteilbürgermeister fi n-
den am 26. Mai 2019 statt. 

Erfurt, den 25. Januar 2019

Der Ministerpräsident

Bodo Ramelow 
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